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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 

Beantragte Änderungen

Abschnitt B: Finanzordnung 

Alt: 

§ 2 - Mitgliedsbeitrag 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband, 5% erhält der 
Bundesverband zur Weitergabe an die PP-International bzw. die 
Europäische Piratenpartei. 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband 
erhält 20%. 

(7) Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 kein für das 
Mitglied zuständiger Ortsverband existieren, fällt der ihm zustehende 
Anteil an den Kreisverband. Gleiches gilt für einen nicht 
existierenden zuständigen Kreisverband. 

Neu: 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 
aufzuteilen. 40% des Beitrags erhält der Bundesverband. In diesen 40% 
sind 5% enthalten, die der Bundesverband zur Weitergabe an die PP-
International bzw. die Europäische Piratenpartei erhält. 

(6) Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige Ortsverband 
erhält 20%. 

(7) Sollte im Falle einer Aufteilung nach Abs. 6 kein für das 
Mitglied zuständiger Ortsverband existieren, fällt der ihm zustehende 
Anteil an den zuständigen Gebietsverband. Gleiches gilt für einen 
nicht existierenden zuständigen Kreisverband. 

Begründung

Begründung des Antrages zweite Zeile etc. 

http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung

